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Dazu sind nach Produktkmsbedingungen differenzierte 
Vereinbarungspreise in Form von Richtpreisen für 
Futter als Empfehlungen für die Betriebe auszuarbei
ten. Die Bestätigung der Vereinbarungspreise ist durch 
die Räte der Kreise vorzubereiten und durch die Räte 
der Bezirke vorzunehmen. Dabei ist davon auszuge
hen, daß unter vergleichbaren Bedingungen schritt
weise einheitliche Vereinbarungspreise angewandt 
werden.

5. Die in den Jahren 1973 bis 1975 bereitgestellten Mittel 
für die Zahlung von Zuschlägen für volkswirtschaftlich 
wichtige Sonderkulturen, wie Tabak, Arznei- und Ge
würzpflanzen sowie die Gemüsevermehrung, sind ab 1976 
zu erhöhen und* so einzusetzen, daß die Konzentration des 
Anbaus gefordert, eine Steigerung der Produktion ent
sprechend dem volkswirtschaftlichen Bedarf erreicht wird 
und Importe abgelöst werden können.

6. Vereinbarungspreise für Leistungen der ACZ sind auf der 
Grundlage zentraler Vorgaben in den Bezirken nach na
türlichen und ökonomischen Produktionsbedingungen zu 
differenzieren und als verbindliche Höchstpreise festzu
legen. Für bestimmte Leistungsarten, wie z. B. Pflanzen
schutz, sind einheitliche Höchstpreise für alle ACZ aüs-

. zuarbeiten und vorzugeben.

7. Die Preise für die Instandhaltung von Meliorationsanla
gen sind ab 1976 um etwa 15 % 211 senken. Damit werden 
die Instandhaltungspreise den 1973 gesenkten Preisen für 
den Neubau von Meliorationsanlagen angepaßt. Das un
terstützt die weitere Intensivierung der Pflanzenproduk
tion durch Senkung des Aufwandes für die Erhaltung der 
Meliorationsanlagen.

8. Zur Stabilisierung und Erhöhung der Erträge und zur 
Förderung der Beregnung von Getreide ist die Ausnut
zung der Beregnungsanlagen durch den Einsatz von För
derungsmitteln zu -stimulieren.
Die Förderungsmittel sind Jährlich in Abhängigkeit vom 
Ausnutzungsgrad differenziert festzulegen und können 
maximal 150*M/h'a erschlossener Biregnungsfläche betra
gen. ... „

9. Die entscheidende Aufgabe der ökonomisch begründeten
Abgabe für die Pflanzenproduktion besteht auch weiter
hin im Einschränken der Auswirkungen der Differential
rente. ,

■ - Die gegenwärtigen Regelungen werden wie folgt weiter
entwickelt:
a) Durch die begonnenen Veränderungen der gesellschaft

lichen Organisation der Produktion ist der Zeitpunkt 
herangereift, den'spezialisierten LPG und VEG sowie 
den kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion die 
erforderlichen Kennziffern zur Ermittlung der Abgabe 
direkt vorzugeben und sie nicht mehr, wie das jetzt 
der Fall ist, auf der Grundlage der 1971 an die damals 
bestehenden LPG und VEG übergebenen staatlichen 
Abgabebescheide in der Kooperation zu ermitteln.

b) Die LPG und VEG der Pflanzenproduktion sowie alle 
kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion haben 
die Abgabe auf der Grundlage des bestehenden Ab
gabesatzes und des normativen Bruttoeinkommens 
selbständig zu planen und zu erwirtschaften, soweit sie 
nicht in Gebieten mit ungünstigen Produktionsbedin- 
gungeh arbeiten und deswegen von der Abgabe be-

y -freit sind. .
c) Zur weiteren Einschränkung der in einem bestimmten 

Maße noch bestehenden Differenzierung der ökono
mischen Ergebnisse zwischen den Gebieten mit unter
schiedlichen Produkticinsvoraussetzungen sowie inner
halb der einzelnen Gebiete ist die Ermäßigung der 
Abgabe für den das Normativ übersteigenden Teil des 
Bruttoeinkommens von bisher 50 % auf 25 % zu redu
zieren.

In diesem Zusammenhang ist die Mindestsumme der. 
Abgabe aufzuheben.

d) Die sich entwickelnden spezialisierten LPG, GPG und 
VEG Obstbau sowie die kooperativen Einrichtungen 
des Obstbaues haben ihre Abgäbe grundsätzlich nach 
den Regelungen für GPG zu ermitteln und abzu
führen.
Beim Aufbau der industriemäßigen Obstproduktion 
wird die ertragslose Zeit nach der Neuanpflanzung 
durch eine Ermäßigung bzw. Aussetzung der Abgabe 
berücksichtigt. Durch die kooperative Zusammenarbeit 
von VEG und LPG auch auf diesem Gebiet sind die 
VEG Garten- und Obstbau voll in diese Abgaberege
lungen einzubeziehen. Eine Ahgabe ist auch von den 
kooperativen Handels- und Vermarktungseinrichtun
gen für Obst, Gemüse und Zierpflanzen nach den be
reits geltenden Regelungen für GPG abzuführen.

e) Die bereitstehenden produktgebundenen Zuschläge
sind zur Ergänzung der Wirkung der Abgabe schritt
weise ausschließlich in den LPG und VEG Pflanzen
produktion sowie' den kooperativen Abteilungen 
Pflanzenproduktion unter imgünstigen Produktions
voraussetzungen einzusetzen. Damit wird ein weiterer 
Schritt getan, die Produktionsmöglichkeiten dieser 
Betriebe durch Stärkung ihrer ökonomischen Basis 
besser zu nutzen. J

10. Die bisher zur Unterstützung der Pflanzenproduktion ein
gesetzten Förderungsmittel, wie Unterstützung des Agrar
fluges, der technischen Trocknung, der Meliorationsmaß-

' nahmen, Gewährung von Zinsermäßigungen und Stüt- s 
zung von Preisen für wichtige Produktionsmittel, bleiben 
bestehen. Ihr Einsatz ist so vorzunehmen, daß das mate
rielle Interesse an der Einsparung von Fonds, insbeson
dere Energie und Brennstoffen, und an der Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in den Be
trieben erhöht wird.

11. Die weitere Intensivierung der Pflanzenproduktion und 
die sich vollziehenden Prozesse der Konzentration und 
Spezialisierung machen es enforderlich, die Vertrags- und 
Ware-Geld-Beziehungen der LPG bzw. VEG Pflanzen
produktion und KAP zu den Verarbeitungsbetrieben im 
Rahmen der Kooperationsverbände weiterzuentwickeln.
Dazu sind

' - — ab 1976 beginnend die Vertragsbeziehungen speziali
sierter Betriebe mit industriemäßiger Produktion auf 
der Grundlage langfristiger Verträge zu gestalten. In 
die Verträge sind die gegenseitigen Verpflichtungen 
aufzunehmen. Das betrifft vor allem Anforderungen an 
die Qualität der Erzeugnisse, Bedingungen für gegen- 

- seitige Hilfsleistungen Tmd Maßnahmen zur Verbesse
rung der agrochemischen Betreuung. -

— das noch bestehende Vorkaufsrecht bei Rübenschnit
zeln, das in den letzten Jahren kontinuierlich einge
schränkt wurde, ab 1976 ganz abzuschaffen. Die, Fut
termittel sind entsprechend der Entwicklung der Pro
duktion dort einzusetzen, wo die höchste volkswirt

schaftliche Effektivität erreicht wird.

II. Maßnahmen zur weiteren Intensivierung der Tierproduk
tion - ,

1. Ein Teil der staatlichen Erzeugerpreise für Erzeugnisse
der Tierproduktion entspricht nicht den Anforderungen 
an die Herausbildung selbständig industriemäßig produ
zierender Betriebe und steht im Widerspruch zu den Er
fordernissen der weiteren Konzentration und Spezialisie
rung der Produktion. Ursache dafür sind die seit langem 
bestehenden Preisrelationen, die differenzierten Bedin
gungen beim Übergang zur industriemäßigen Produktion 
zwischen den einzelnen Zweigen der Tierproduktion und 
unterschiedliche Kostenentwicklungen in den letzten Jah-


